
Gurtschlaufen mit Kunststoffstreifen (weiSS)

Prüfpunkte aus dem Untersuchungsprogramm – beispielhaft, gilt nicht generell bei allen  
Produkten zu jedem Prüfzeitpunkt

P	 Untersuchung auf Schwermetalle
P	 Migrationsprüfungen
P	 Übersichtsanalyse mittels GC-MS auf flüchtige organische Substanzen, z.B.Lösungsmittel

Untersuchungsumfang	 jährlich	 alle 2 jahre

Untersuchung der Schlaufen nach LFGB, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
und Verordnung (EG) Nr. 10/2011		  ☑

Untersuchung der Kunststoffstreifen nach LFGB, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
und Verordnung (EG) Nr. 10/2011		  ☑ 

Audit der Produktionsstätten	 ☑

Dokumentenprüfung		  ☑

Jährlicher Untersuchungsumfang Poly-clip System 
gemäSS gesetzlicher Vorgaben 

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

Kunststoff-Clip (P-Clip)

Prüfpunkte aus dem Untersuchungsprogramm – beispielhaft, gilt nicht generell bei allen  
Produkten zu jedem Prüfzeitpunkt

P	 Untersuchung auf Schwermetalle
P	 Migrationsprüfungen
P	 Übersichtsanalyse mittels GC-MS auf flüchtige organische Substanzen, z.B.Lösungsmittel

Untersuchungsumfang	 jährlich	 alle 2 jahre

Untersuchung nach FDA		  ☑

Untersuchung nach LFGB, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011		  ☑

Dokumentenprüfung		  ☑

Audit der Produktionsstätten	 ☑



Aluminium-Clip (r / r-id cliP und s-cliP mit sieGelfolie)

Prüfpunkte aus dem Untersuchungsprogramm – beispielhaft, gilt nicht generell bei allen  
Produkten zu jedem Prüfzeitpunkt

P	 Untersuchung auf Schwermetalle
P	 Migrationsprüfungen
P	 Übersichtsanalyse mittels GC-MS auf flüchtige organische Substanzen, z.B.Lösungsmittel
P	 Untersuchung RFA Aluminium

Untersuchungsumfang	 jährlich	 alle 2 jahre

Untersuchung Clips nach LFGB und Verordnung (EG) Nr. 1935/2004		  ☑

Untersuchung Siegelfolien nach LFGB und Verordnung (EG) Nr. 1935/2004		  ☑

Audit der Produktionsstätten	 ☑

Dokumentenprüfung		  ☑

Jährlicher Untersuchungsumfang Poly-clip System 
gemäSS gesetzlicher Vorgaben 
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die ProduKte Können unbedenKlich im KontaKt mit lebensmitteln für  

den GePrüften VerwendunGszwecK einGesetzt werden. sie erfüllen die 

anforderunGen des lfbG/bedGGstV, der eG VerordnunG 1935/2004 und der  

Verordnung (EG) Nr. 10/2011 (diese richtlinie Gilt nicht für metalle).


